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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Schleifgerät mit einer
Absaughaube der im Oberbegriff des Patentanspruchs
1 genannten Art.
[0002] Solche Schleifgeräte weisen eine Absaughau-
be auf, um durch ein motorisch angetriebene Werkzeug
abrasiv von einer zu bearbeitenden Oberfläche abge-
tragene Partikel, insbesondere Staubpartikel, aus ei-
nem Arbeitsbereich des Schleifgerätes abzusaugen.
[0003] Aus der EP215476 ist ein Schleifgerät mit ei-
nem Gehäuse und einer motorisch angetriebenes An-
triebsspindel, an deren, das Gehäuse überragenden,
freien Ende eine Werkzeugaufnahme vorgesehen ist,
bekannt. An das Gehäuse schliesst eine das freie Ende
der Antriebsspindel umgebende, zur Werkzeugaufnah-
me hin offene Absaughaube an, die ein Oberteil und ein
daran anschliessendes, zur Werkzeugaufnahme hin of-
fen ausgebildetes Unterteil aufweist.
[0004] Nachteilig an der bekannten Lösung ist, dass
das Schleifgerät nur unzureichend im Bereich einer, die
zu bearbeitende Oberfläche berandende, Randfläche
anwendbar ist, da das Unterteil ein Positionieren des
Werkzeuges in unmittelbarer Nähe der Fläche verhin-
dert. Eine Demontage der Absaughaube vom übrigen
Schleifgerät bedeutet nicht nur einen grossen Aufwand
für einen Anwender, ausserdem führt die Anwendung
des Schleifgeräts ohne Absaughaube, insbesondere
bei einer Oberfläche aus Beton, zu einer nicht akzepta-
blen Belastung der Umgebung und des Anwenders
durch abgetragene Partikel.
[0005] Aus der EP 1 074 341 A2 ist ein Schleifgerät
mit einer Absaughaube bekannt, wobei die Absaughau-
be einen fest mit dem Gehäuse des Schleifgerätes ver-
bundenen Grundkörper und einen an dem Grundkörper
anordnenbaren, kreisabschnittartig ausgebildeten Ab-
deckteil umfasst. Der Abdeckteil ist lösbar an dem
Grundkörper festlegbar. An dem Grundkörper ist ein Ab-
saugstutzen für den Anschluss eines Saugschlauches
vorgesehen.
[0006] Nachteilig an dieser bekannten Lösung ist,
dass das Abdeckteil verloren werden kann. Zudem sind
die Positionierungsmöglichkeiten des Schleifgerätes
bezüglich der zu bearbeitenden Oberfläche auf den von
der, mittels des Abdeckteils freigegebenen Ausneh-
mung eingeschränkt.
[0007] Aus der US 4 622 782 A ist ein Schleifgerät mit
einer Absaughaube bekannt, wobei die Absaughaube
ein fest mit dem Gehäuse des Schleifgerätes verbunde-
nes Adapterteil und einen begrenzt zwischen zwei An-
schlagsbolzen drehbar am Adapterteil gelagerten Hau-
benkörper umfaßt. An dem Haubenkörper ist ein kreis-
abschnittartiges, über ein Scharnier angelenktes Ab-
deckteil vorgesehen, welches hochgeklappt werden
kann. Des Weiteren sind an dem Haubenkörper Ab-
saugstutzen vorgesehen.
[0008] Nachteilig an dieser bekannten Lösung ist,
dass die Positionierungsmöglichkeiten des Schleifgerä-

tes bezüglich der zu bearbeitenden Oberfläche auf den
von der, mittels des Abdeckteils freigegebenen Ausneh-
mung eingeschränkt sind. Der vorliegenden Erfindung
liegt die Aufgabe zugrunde, ein Schleifgerät mit einer
Absaughaube zu schaffen, das eine Bearbeitung einer
schwer zugänglichen Oberfläche und eine ausreichen-
de Absaugleistung sicherstellt.
[0009] Erfindungsgemäss wird die Aufgabe durch die
im Anspruch 1 genannten Merkmale gelöst.
[0010] Dadurch, dass das Unterteil eine periphere
Ausnehmung aufweist, ist es möglich das Schleifgerät
in diesem Bereich nahe an eine die zu bearbeitende
Oberfläche berandende Randfläche zu positionieren
und somit die gesamte, insbesondere die an die Rand-
fläche angrenzende, Oberfläche zu bearbeiten. Um ei-
ne ausreichende Absaugleistung sicherzustellen, ist es
ausserdem notwendig, dass die Ausnehmung im Ver-
hältnis zur Absaugöffnung nicht zu gross dimensioniert
ist. Je kleiner die Öffnung, desto besser ist die Absaug-
leistung, jedoch verhindert eine zu klein ausgebildete
Öffnung eine vollständige Bearbeitung der Oberfläche
im Bereich der Randfläche.
[0011] Die, durch die Ausnehmung aufgespannte,
Ebene verläuft quer zur Längsrichtung der Antriebsspin-
del. Damit ist eine optimale Absaugleistung insbeson-
dere bei ebenen und im wesentlichen senkrecht zur
Oberfläche verlaufenden Randflächen gewährleistet,
da einerseits ein zur Anwendung gelangendes Werk-
zeug bis an die Randfläche bringbar ist und andererseits
zwischen der Randfläche und der peripheren Ausneh-
mung bei einem Kontakt des Unterteils mit der Randflä-
che eine Abdichtung zwischen den beiden Teilen erfolgt.
[0012] Die Ausnehmung ist durch ein Abdeckteil ver-
schliessbar, um bei einem Schleifvorgang der Oberflä-
che, die ausserhalb der berandenden Fläche liegt eine
maximale Absaugleistung sicherzustellen.
[0013] Das Abdeckteil ist relativ zum Unterteil ver-
schwenkbar gelagert, um ein handliches Verschliessen
und Öffnen der Ausnehmung zu gewährleisten. Selbst-
verständlich ist das Abdeckteil auch als Regulierungs-
mechanismus für die Absaugleitung einsetzbar. In die-
sem Anwendungsfall ist die Ausnehmung des Unterteils
durch das Abdeckteil nur teilweise zu Verschliessen.
[0014] Das Unterteil ist drehbar am Gehäuse gela-
gert, um eine Positionierung der Ausnehmung gegen-
über dem Gehäuse zu ermöglichen. Je nach Ausbildung
der Aussenkontur des Gehäuses ist es einem Anwen-
der dadurch möglich, das Gehäuse gegenüber dem Un-
terteil, insbesondere der Ausnehmung, zu positionie-
ren.
[0015] Das Abdeckteil ist vorzugsweise komplemen-
tär zur Ausnehmung ausgebildet, um eine kompakte
Ausbildung des Abdeckteils sicherzustellen. Selbstver-
ständlich ist es je nach Rahmenbedingungen auch eine
davon abweichende Geometrie möglich, beispielsweise
den Abdeckteil ringförmig auszubilden.
[0016] Das Abdeckteil ist vorteilhafterweise starr am
Gehäuse, insbesondere im Bereich eines Führungsgrif-
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fes des Schleifgerätes, gelagert um eine einfache Hand-
habung sicherzustellen.
[0017] Das Unterteil ist vorteilhafterweise relativ zum
Oberteil im wesentlichen um die Längsachse der An-
triebsspindel verschwenkbar, um eine optimale Positio-
nierung der beiden Teil gegenüber einander sicherzu-
stellen. Insbesondere falls das Oberteil einen, mit einer
Unterdruckquelle verbindbaren, Absaugstutzen auf-
weist, ist diese Ausführung vorteilhaft, da die beiden Tei-
le gegeneinander bewegbar, insbesondere ver-
schwenkbar sind.
[0018] . Das Oberteil ist vorzugsweise gegenüber
dem Gehäuse im wesentlichen um die Längsachse der
Antriebsspindel verschwenkbar, um eine Justierung des
Oberteils gegenüber dem Gehäuse zuzulassen.
[0019] Die Erfindung wird nachstehend anhand eines
Ausführungsbeispieles näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Darstellung eines erfin-
dungsgemässen Schleifgeräts;

Fig. 2 eine perspektivische Darstellung der Absaug-
haube im vormontierten Zustand;

In den Fig. 1 und 2 ist ein erfindungsgemässes
Schleifgerät mit einem Gehäuse 1 und einer moto-
risch angetriebenen Antriebsspindel 2, an deren,
das Gehäuse 1 überragenden, freien Ende 3 eine
Werkzeugaufnahme 4 vorgesehen ist, dargestellt.
An das Gehäuse 1 schliesst eine das freie Ende 3
der Antriebsspindel 2 umgebende, zur Werkzeug-
aufnahme 4 hin offe-Ende 3 eine Werkzeugaufnah-
me 4 vorgesehen ist, dargestellt. An das Gehäuse
1 schliesst eine das freie Ende 3 der Antriebsspin-
del 2 umgebende, zur Werkzeugaufnahme 4 hin of-
fene, insgesamt mit 5 bezeichnete, Absaughaube
an. Die Absaughaube 5 weist ein Oberteil 6 und ein
daran anschliessendes, zur Werkzeugaufnahme 4
hin offenes Unterteil 7 auf.

[0020] Das eine kegelstumpfförmige Aussenkontur
18 aufweisende Oberteil 6 ist um die Längsrichtung L
der Antriebsspindel 2 verschwenkbar und in Längsrich-
tung L unverschieblich am Gehäuse 1 gelagert. An der
Aussenkontur 18 weist ein sich nach Aussen erstrek-
kenden Absaugstutzen 12 auf, durch den eine nicht dar-
gestellte Unterdruckquelle mit dem durch die Absaug-
haube 5 gebildeten Innenraum verbindbar ist. An der in
Längsrichtung L der Antriebsspindel 2 von der Werk-
zeugaufnahme 4 abgewandeten Seite weist das Ober-
teil 6 ein Halteteil 19 auf.
[0021] Das, mit einer zylinderförmigen Mantelfläche
13 versehene, Unterteil 7 weist eine zum freien Ende 3
und quer zur Längsrichtung L der Antriebsspindel 2 of-
fene Ausnehmung 8 auf. Die durch die Ausnehmung 8
aufgespannte Ebene bzw. Fläche entspricht dem
0,07-fachen der, durch das freie Ende 9 des Unterteils
7 umschlossenen, Absaugöffnung 10. Die durch die

Ausnehmung 8 aufgespannte Ebene verläuft quer zur
Längsrichtung L der Antriebsspindel 2. Ein, beispiels-
weise durch eine Schnappverbindung am Unterteil 7 be-
festigbares, Abdeckteil 11 ermöglicht ein Verschliessen
der Ausnehmung 8 und dadurch eine maximale Ab-
saugleistung. Ferner ist das Abdeckteil 11 im wesentli-
chen komplementär zur Ausnehmung 8 ausgebildet.
Das Unterteil 7 weist am freien Ende einen Staubvor-
hang, beispielsweise einem sich in Längsrichtung L er-
streckenden Borstenkranz 14, auf, der das freie Ende
des Unterteils 7 berandet. Vorteilhafterweise ist der Bor-
stenkranz 14 aus einem elastischen Material herge-
stellt. Die Absaughaube 5 weist ausserdem eine Ab-
saughalterung 15 auf. Die eine verschwenkbare und
axiale Lagerung des Oberteils 6 und des Unterteils 7 am
Gehäuse 1 sicherstellt. Die Absaughalterung 15 weist
einen kegelstumpfförmiges Käfigelement 16 auf, und
ein an der in Längsrichtung L der Werkzeugaufnahme
4 abgewandten Seiten des Käfigelements 16 anschlies-
senden rohrförmig ausgebildetes Halteelementes 17
an, das mit dem Halteteil 19 des Oberteils 6 zusammen-
wirkt. Vorteilhafterweise schliesst das Unterteil 7 an die
in Längsrichtung L der Werkzeugaufnahme 4 zuge-
wandten Seite des Käfigelements 16 an und ist mit die-
sem einteilig ausgebildet. Dadurch ist das Unterteil 7
drehfest und in Längsrichtung L unverschieblich an der
Absaughalterung 15 gelagert. Das mit Ausnehmungen
24 versehene Käfigelement 16 dient der Lagerung des
Oberteils 6 und weist an der Aussenkontur dieselbe
Steigung auf.
[0022] Das Gehäuse 1 weist in Längsrichtung L am
werkzeugseitig zugewandten Ende ein rohrförmig aus-
gebildetes, aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht dar-
gestelltes, Aufnahmeteil auf, das mit dem Halteelemen-
te 17 zusammenwirkt. Durch eine an der Aussenkontur
des Halteteils 19 des Oberteils 6 gelagerten Spannbe-
festigung 22 ist die gesamte Absaughaube, insbeson-
dere das Oberteil 6, das Unterteil 7 und das Käfigele-
ment 16 am Gehäuse 1 reibund/oder formschlüssig
festlegbar. Die Spannbefestigung 22 weist beispielswei-
se einen Spannhebelmechanismus zum lösbaren Fest-
legen des Oberteils 6 und des Unterteils 7 am Gehäuse
1 auf.
[0023] Das zylindersegmentförmig ausgebildete Ab-
deckteil 11 ist durch einen Verbindungssteg 21, insbe-
sondere einem elastischen Verbindungssteg 21, mit
dem Oberteil 6 verbunden. An seiner dem freien Ende
zugewandten Stirnseite weist das Abdeckteil 11 einen
Staubvorhang, beispielweise einen Borstenkranz 23
auf. In einer weiteren, nicht dargestellten Ausführungs-
form ist das Abdeckteil 11 rohrförmig ausgebildet und
verschwenkbar am Unterteil 7 und/oder dem Käfigele-
ment 16 gelagert. Durch ein Verschwenken des Ab-
deckteils 11 gegenüber dem Unterteil 7 ist die Ausneh-
mung 8 verschliessbar.
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Patentansprüche

1. Schleifgerät mit einem Gehäuse (1) und einer mo-
torisch angetriebenen Antriebsspindel (2), an de-
ren, das Gehäuse (1) überragenden, freien Ende
(3) eine Werkzeugaufnahme (4) vorgesehen ist und
an das Gehäuse (1), eine das freie Ende (3) der An-
triebsspindel (2) umgebende, zur Werkzeugauf-
nahme (4) hin offene Absaughaube (5) anschliesst,
die ein Oberteil (6) und ein daran anschliessendes,
zur Werkzeugaufnahme (4) hin offenes Unterteil (7)
aufweist und das Unterteil (7) im Wesentlichen um
die Längsachse (L) der Antriebsspindel (2) drehbar
am Gehäuse (1) gelagert ist sowie zumindest eine
zum freien Ende offene Ausnehmung (8) aufweist,
wobei die durch die Ausnehmung (8) aufgespannte
Ebene quer zur Längsrichtung (L) der Antriebsspin-
del (2) verläuft und dem 0,02- bis 0.1-fachen der,
durch das freie Ende (9) des Unterteils (7) um-
schlossenen, Absaugöffnung (10) entspricht, und
wobei die Ausnehmung (8) durch ein. Abdeckteil
(11) verschliessbar ist, dadurch gekennzeichnet,
dass das Abdeckteil (11) relativ zum Unterteil (7)
verschwenkbar gelagert ist.

2. Schleifgerät nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Abdeckteil (11) komplementär
zur Ausnehmung (8) ausgebildet ist.

3. Schleifgerät nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass an dem Oberteil (6) ein An-
schlussstutzen (12) für eine Unterdruckquelle vor-
gesehen ist.

4. Schleifgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass das Abdeckteil (11)
starr am Gehäuse (1) gelagert ist.

5. Schleifgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass das Abdeckteil (11)
am Oberteil (6) gelagert ist.

6. Schleifgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass das Unterteil (7) re-
lativ zum Oberteil (6) im Wesentlichen um die
Längsachse (L) der Antriebsspindel (2) ver-
schwenkbar ist.

7. Schleifgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass das Oberteil (6) ge-
genüber dem Gehäuse (1) im Wesentlichen um die
Längsachse (L) der Antriebsspindel (2) ver-
schwenkbar sind.

Claims

1. Grinding tool with a housing (1) and a drive shaft

(2), which is driven by a motor, and which, on its
free end (3), has means, of taking up a tool, that
project beyond the housing (1), and with a suction
hood (5), which is open in the direction of the tool-
uptake means (4), and which surrounds the free
end (3) of the drive shaft (2), adjoining the housing
(1), the grinding tool having an upper section (6) and
an adjoining lower section (7) that is open in the di-
rection of the tool uptake means (4), the lower sec-
tion (7) being substantially supported, such that it
can rotate on the housing (1), around the longitudi-
nal axis (L) of the drive shaft (2) and having at least
one opening (8) that is open towards the free end,
whereby the optical plane spreading across the
opening runs transversely in relation to the longitu-
dinal direction (L) of the drive shaft (2) and corre-
sponds to 0.02 to 0.1 times the suction opening (10)
surrounded by the free end (9) of the lower section
(7), and whereby the opening (8) can be closed by
the cover (11), characterized in that the cover (11)
is supported such that it can swivel in relation to the
lower section (7).

2. Grinding tool in accordance with claim 1, charac-
terized in that the cover (11) is complementary to
the opening (8).

3. Grinding tool in accordance with claims 1 or 2, char-
acterized in that a short pipe-connection, for a neg-
ative-pressure source, is provided on the upper
section (6).

4. Grinding tool in accordance with one of claims 1 to
3, characterized in that the cover (11) is born rig-
idly on the housing (1).

5. Grinding tool in accordance with one of claims 1 to
3, characterized in that the cover (11) is supported
on the upper section (6).

6. Grinding tool in accordance with one of claims 1 to
5, characterized in that the lower section (7) can
swivel, essentially around the longitudinal axis (L)
of the drive shaft (2), in relation to the upper section.

7. Grinding tool in accordance with one of claims 1 to
6, characterized in that the upper section (6) can
swivel, essentially around the longitudinal axis (L)
of the drive shaft (2), in relation to the housing.

Revendications

1. Ponceuse avec un carter (1) et une broche d'entraî-
nement à entraînement motorisé (2), un mandrin
d'outil (4) étant prévu à l'extrémité libre (3) de cette
dernière dépassant du carter (1), et au carter (1) se
raccordant un capot d'aspiration (5) qui entoure
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l'extrémité libre (3) de la broche d'entraînement (2)
et est ouvert en direction du mandrin d'outil (4) et
qui comporte une partie supérieure (6) et une partie
inférieure (7) qui s'y raccorde et est ouverte en di-
rection du mandrin d'outil (4), la partie inférieure (7)
étant montée à rotation sur le carter (1) sensible-
ment autour de l'axe longitudinal (L) de la broche
d'entraînement (2) et étant pourvue d'au moins un
évidement (8) ouvert vers l'extrémité libre, le plan
défini par l'évidement (8) s'étendant transversale-
ment à la direction longitudinale (L) de la broche
d'entraînement (2) et correspondant à 0,02 à 0,1
fois l'ouverture d'aspiration (10) entourée par l'ex-
trémité libre (9) de la partie inférieure (7), et l'évide-
ment (8) pouvant être fermé par une partie de re-
couvrement (11), caractérisée en ce que la partie
de recouvrement (11) est montée à pivotement par
rapport à la partie inférieure (7).

2. Ponceuse selon la revendication 1, caractérisée
en ce que la partie de recouvrement (11) est réali-
sée complémentaire de l'évidement (8).

3. Ponceuse selon la revendication 1 ou 2, caractéri-
sée en ce que sur la partie supérieure (6) est pré-
vue une tubulure de raccordement (12) pour une
source de dépression.

4. Ponceuse selon une des revendications 1 à 3, ca-
ractérisée en ce que la partie de recouvrement
(11) est montée rigide sur le carter (1).

5. Ponceuse selon une des revendications 1 à 3, ca-
ractérisée en ce que la partie de recouvrement
(11) est montée sur la partie supérieure (6).

6. Ponceuse selon une des revendications 1 à 5, ca-
ractérisée en ce que la partie inférieure (7) peut
pivoter par rapport à la partie supérieure (6) sensi-
blement autour de l'axe longitudinal (L) de la broche
d'entraînement (2).

7. Ponceuse selon une des revendications 1 à 6, ca-
ractérisée en ce que la partie supérieure (6) peut
pivoter par rapport au carter (1) sensiblement
autour de l'axe longitudinal (L) de la broche d'en-
traînement (2).
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